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Natur- und Pflanzenschutz

Nr. 26

kenbund

Enzianen

3m grühting unb Sommer braucht bie Heimat ftärfften
Saturfchuß. Sefonbers in ben Sergen, mo unferer Sflan3enmelt
burcß bie SSenfchen arger Schaben 3ugericßtet mirb. Unb boch
machen gerate unfere Sergblumen, aber auch bie an ben Seen
einen Seil bes tanbfcbaftticben Seises aus, ber alljährlich im
Sommer bie Stenfchen hinaussieben läßt, um aus ber Seinheit
unb Schönheit ber Satur (Erholung unb neue Kraft 3U fchöpfen.
Siefer Seifeantrieb mit feinen Sîaffenœanberererfcheinungen
bilbet aber 3ugleicß für bie Sftansenmelt eine große ©efabr,
benn niete begnügen fich nicht mit bem Sehen, fonbern motten
auch befißen, obroohl bie abgebrochene Sflanse meift rafch in
ber heißen #anb oertrocfnet unb faum eine mehrftünbige Seife
frifch überfteht. ßeiber mirb biefes Sflücfbeftreben immer noch
3U fehr oon ben ©inheimifchen unterftüßt, bie troß beftehenben
Sorfcßriften gefcßüßte Sftansen feilbieten unb nicht baran ben«
ten, baß fie allmählich ihre f)eimat bes fchönften Scßmucfes unb
bamit eines ftarfen Snreises 3U ihrem Sefuche berauben.

Sie 3um Scßuße ber bebrohten Sflansen erlaffenen Se«
ftimmungen mögen baber nicht nur allen unfer fchönes Sanb

bereifenben gremben, alten Souriften, fonbern oor allem auch ber
einheimifchen, ortsanfäßigen Seoötterung roieberum einbring«
lichft in ©rinnerung gebracht merben.

So ift bas geitbieten, Kaufen, Serfaufen, maffenhafte
Sflücfen, Ausgraben unb ffierfenben ber nachftehenben milb«
machfenben Sflansen oerboten: grauenfchuh, geuerlitie, ©bei«
meiß, Sllpenmohn, 2lIpen«Sitterfporn, Sagmur3 Onfeften«
orchis), Stlpentelterhats (Saphne), Sllpenafelei, Sllpenrebe ('©le=
matis), ßöffeltraut, Slpenmannstreu (Staue Sittel), ©cßte ©bei«
raute (SBilber SBermut), Sraubige ©rastilie, Socfs«Siemen=
3unge, Steinröschen, Sibirifche Scßmertlitie, SBeiße Seerofe,
Sommertnotenbtume, ©roßer ©nsian, Softblättrige Stlpenrofe,
gtühbtume (Sturifel), Steinnelte unb Stlpenanemone. Siefe
Sftansen genießen im Kanton Sern, aber auch m ber übrigen
Schmei3 einen befonberen Schuß, inbem fie auch nicht in ein«
3elnen ©ïemptaren ausgegraben ober ausgeriffen merben bür«
fen; geftattet ift bei alt biefen Strien nur bas forgfältige Sflücfen
einiger meniger ©jemptare.
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Im Frühling und Sommer braucht die Heimat stärksten
Naturschutz. Besonders in den Bergen, wo unserer Pflanzenwelt
durch die Menschen arger Schaden zugerichtet wird. Und doch
machen gerade unsere Bergblumen, aber auch die an den Seen
einen Teil des landschaftlichen Reizes aus, der alljährlich im
Sommer die Menschen hinausziehen läßt, um aus der Reinheit
und Schönheit der Natur Erholung und neue Kraft zu schöpfen.
Dieser Reiseantrieb mit seinen Massenwanderererscheinungen
bildet aber zugleich für die Pflanzenwelt eine große Gefahr,
denn viele begnügen sich nicht mit dem Sehen, sondern wollen
auch besitzen, obwohl die abgebrochene Pflanze meist rasch in
der heißen Hand vertrocknet und kaum eine mehrstündige Reise
frisch übersteht. Leider wird dieses Pflückbestreben immer noch
zu sehr von den Einheimischen unterstützt, die trotz bestehenden
Vorschriften geschützte Pflanzen feilbieten und nicht daran den-
ken, daß sie allmählich ihre Heimat des schönsten Schmuckes und
damit eines starken Anreizes zu ihrem Besuche berauben.

Die zum Schutze der bedrohten Pflanzen erlassenen Be-
stimmungen mögen daher nicht nur allen unser schönes Land

bereisenden Fremden, allen Touristen, sondern vor allem auch der
einheimischen, ortsansäßigen Bevölkerung wiederum eindring-
lichst in Erinnerung gebracht werden.

So ist das Feilbieten, Kaufen, Verkaufen, massenhafte
Pflücken, Ausgraben und Versenden der nachstehenden wild-
wachsenden Pflanzen verboten: Frauenschuh, Feuerlilie, Edel-
weiß, Alpenmohn, Alpen-Rittersporn, Ragwurz (Insekten-
orchis), Alpenkellerhals (Daphne), Alpenakelei, Alpenrebe (Cle-
matis), Löffelkraut, Alpenmannstreu (Blaue Distel), Echte Edel-
raute (Wilder Wermut), Traubige Graslilie, Bocks-Riemen-
zunge, Steinröschen, Sibirische Schwertlilie, Weiße Seerose,
Sommerknotenblume, Großer Enzian, Rostblättrige Alpenrose,
Flühblume (Aurikel), Steinnelke und Alpenanemone. Diese
Pflanzen genießen im Kanton Bern, aber auch in der übrigen
Schweiz einen besonderen Schutz, indem sie auch nicht in ein-
zelnen Exemplaren ausgegraben oder ausgerissen werden dür-
sen; gestattet ist bei all diesen Arten nur das sorgfältige Pflücken
einiger weniger Exemplare.
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